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Transparenz im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse – 

Verpflichtendes Lobbyregister einführen 

 

Die parlamentarische Demokratie lebt von der offenen und deshalb öffentlichen 

Diskussion verschiedener, oftmals unterschiedlicher Interessen, die im Rahmen der 

Gesetzgebung von den Parlamentsmitgliedern gegeneinander abgewogen werden 

müssen. Angesichts der Komplexität der sozialen und wirtschaftlichen Realität und der 

Regelungsmaterien kann es im demokratischen Willensbildungsprozess oftmals 

hilfreich sein, auf die Expertise von unterschiedlichen Personen, Gruppierungen und 

Beteiligten aus Gesellschaft und Wirtschaft zurückgreifen zu können. Die Art und Weise 

einer solchen Einflussnahme muss jedoch transparent sein. Die Bürgerinnen und Bürger 

sollen wissen, wer im Laufe des Entstehungsprozesses an der Formulierung eines 

Gesetzentwurfs beteiligt war und wer in wessen Auftrag und mit welchen Mitteln auf 

politische Entscheidungen einzuwirken versucht. Verflechtungen insbesondere 

zwischen Politik und Wirtschaft sind erkennbar zu machen, damit verdeckte 

Einflussnahmen erschwert sowie eine öffentliche Kontrolle ermöglicht wird.  

Deshalb bestehen bereits in einigen Staaten Regelungen zur Führung von 

Lobbyregistern. Aus Sicht der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland ist es 

für ein demokratisches Gemeinwesen geboten, verpflichtend Register einzuführen, in 

die Informationen über Interessenvertretungen und deren Aktivitäten einzutragen sind. 

Darin sind mindestens die Namen der natürlichen und juristischen Personen unter 

Angabe ihrer Organisationsform, der Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen 

Tätigkeit und zumindest die wesentlichen Inhalte des Beitrags zum jeweiligen 

Gesetzgebungsverfahren zu veröffentlichen. Die damit hergestellte Transparenz stärkt 

das Vertrauen der Menschen in die Politik, ermöglicht demokratische Kontrolle und 

erhöht die Akzeptanz politischer – insbesondere gesetzgeberischer – Entscheidungen. 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten fordert den Bundes- und die 

Landesgesetzgeber deshalb dazu auf, etwa in Anlehnung an das Thüringer 

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz vom 7. Februar 2019 gesetzliche 

Rahmenbedingungen zur Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters zu 

verabschieden.  


